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Am 7. Juli 2017 vereinbarte in 
New York die Mehrheit aller Staa-
ten einen Vertrag zum Verbot von 
Atomwaff en, mit breiter Unterstüt-
zung der Zivilgesellschaft. Nach 
Jahrzehnten der Aufrüstung und 
geringer Fortschritte bei der Abrüs-
tung haben große Teile der inter-
nationalen Staatengemeinschaft 
deutlich gemacht, dass sie den Son-
derstatus der Atommächte nicht län-
ger hinnehmen wollen. Viele sehen 
in dem Vertrag einen Durchbruch, 
da er nach dem Verbot von Bio- und 
Chemiewaff en mit den Atomwaff en 
nun auch die letzten Massenver-
nichtungswaff en verbietet. Allerdings 
lässt der Vertrag den Abrüstungs-
prozess in die atomwaff enfreie Welt 
off en, und die Atomwaff enstaaten 
und ihre Verbündeten sind bislang 
nicht beteiligt.

D
ieses Abkommen ist der Erfolg 

einer langjährigen Bewegung, 

die sich seit Ende des Kalten 

Krieges für die Ächtung und Abschaf-

fung der Atomwaff en eingesetzt hat. 

Anfang der 1990er Jahre erschienen die 

politischen Bedingungen für die nukleare 

Abrüstung günstig. Der Kalte Krieg war 

zu Ende, die gewaltigen Atomwaff enar-

senale schienen obsolet, die Hoff nungen 

auf eine Rüstungskonversion waren groß. 

Der Ruf nach einer atomwaff enfreien 

Welt bestimmte zunehmend die interna-

tionalen Debatten.

In dieser Situation fi elen Aktionen der 

Zivilgesellschaft auf fruchtbaren Boden. 

Zu den frühen Aktivitäten gehörte das 

World Court Project, die erfolgreiche 

Kampagne für ein Rechtsgutachten über 

die Legalität des Einsatzes von oder der 

Drohung mit Atomwaff en durch den 

Internationalen Gerichtshof (IGH). 

Entsprechend erklärte der IGH 1996, 

die Atomwaff endrohung sei generell mit 

dem Völkerrecht unvereinbar und nach 

gültigem Völkerrecht bestehe eine Ver-

pfl ichtung zur vollständigen nuklearen 

Abrüstung.1

Neben verschiedenen Nichtregie-

rungsorganisationen spielten auch Wis-

senschaftler*innen eine wichtige Rolle. 

Zu nennen ist hier besonders Joseph 

Rotblat, der 1944 aus dem Manhat-

tan-Projekt zum Bau der Atombombe 

ausgestiegen war, 1955 das Russell-Ein-

stein-Manifest unterschrieben und 1957 

die Pugwash-Bewegung mitbegründet 

hatte. In einem 1993 mitherausgegebe-

nen Buch2 legte er eine wissenschaftliche 

Grundlage für die atomwaff enfreie Welt 

und erhielt 1995 zusammen mit Pug-

wash den Friedensnobelpreis.

Rotblat arbeitete auch mit dem 1993 

von der Darmstädter Forschungsgruppe 

IANUS initiierten International Net-

work of Engineers and Scientists Against 

Proliferation (INESAP) zusammen. 

Im gleichen Jahr wurde von mehreren 

Nichtregierungsorganisationen die Inter-

national Coalition for Nuclear Nonpro-

liferation and Disarmament ins Leben 

gerufen, die in ihrem Gründungsdoku-

ment Verhandlungen über einen Vertrag 

zum Verbot von Atomwaff en vorschlägt.3 

INESAP koordinierte eine Studiengrup-

pe für die nuklearwaff enfreie Welt mit 

mehr als 50 Wissenschaftler*innen aus 

17 Ländern, die eine Nuklearwaff en-

konvention (NWK) für das Verbot und 

die Abschaff ung aller Atomwaff en vor-

schlug. 4 Die Ergebnisse wurden im April 

1995 während eines Symposiums bei der 

Überprüfungs- und Verlängerungskonfe-

renz des nuklearen Nichtverbreitungsver-

trages (NVV) vorgestellt.5

Hier wurde auch das globale Netz-

werk Abolition 2000 gegründet, das 

Verhandlungen über eine NWK und 

Schritte in eine atomwaff enfreie Welt 

fordert. Eine Expertengruppe erarbeitete 

einen Modellentwurf für eine NWK, der 

im April 1997 bei der NVV-Konferenz 

in New York veröff entlicht und im sel-

ben Jahr von Costa Rica den Vereinten 

Nationen vorgelegt wurde. Auch andere 

Staaten schlossen sich dieser Initiative an. 

So wurde 1996 eine Resolution in die 

UN-Generalversammlung eingebracht, 

die die vom IGH festgestellte Verpfl ich-

tung zur nuklearen Abrüstung mit der 

Forderung nach multilateralen Verhand-

lungen über eine NWK verband.

Weitere Fortschritte wurden blockiert 

in den schwierigen Zeiten der Bush-Ad-

ministration in den USA, die geprägt 

waren durch Aufrüstung auf allen Ebe-

nen, allen voran mit Raketenabwehr 

und Weltraumwaff en, die sich mit dem 

Irakkrieg und den Terroranschlägen des 

11. September 2001 zu einer globalen 

Gewaltspirale verknüpften, während 

die Abrüstungsbestrebungen einen Tief-

punkt erreichten.

Dennoch gab es auch positive Signale 

für die nukleare Abrüstung. So blieb 

die öff entliche Einstellung gegenüber 

Atomwaff en weltweit negativ, Umfragen 

ergaben eine große Unterstützung für ein 

Atomwaff enverbot. In mehreren Ländern 

unterstützten »elder statesmen« die atom-

waff enfreie Welt, was der frisch gewählte 

US-Präsident Barack Obama 2009 auf-

griff . Es bildeten sich neue Bewegungen, 

wie die 2007 gegründete International 

Campaign to Abolish Nuclear Weapons 

(ICAN), die mit breitenwirksamen Akti-

vitäten viele jüngere Menschen mobili-

sierte.6 In dieser Situation wurde auch 

der NWK-Modellentwurf überarbeitet 

und bei der NVV-Konferenz 2007 in 

Wien veröff entlicht. 7

Diese Aktivitäten fanden erneut ihren 

Niederschlag auf Staatenebene. Auch wei-

terhin unterstützte eine große Mehrheit 

UN-Resolutionen für die Aufnahme 

multilateraler Verhandlungen für 

den baldigen Abschluss einer NWK. 
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UN-Generalsekretär Ban Ki-moon stellte 

im Oktober 2008 einen Fünf-Punkte-

Plan für nukleare Abrüstung vor, mit dem 

Ziel von Verhandlungen über eine Nukle-

arwaff enkonvention oder einer Rahmen-

vereinbarung von separaten, aber mitein-

ander abgestimmten Instrumenten.8

Eine neue Dynamik entstand seit 

2010 durch eine engere Zusammenarbeit 

zwischen Staaten und der Zivilgesell-

schaft über die humanitären Dimensio-

nen von Atomwaff en und den Vorschlag, 

nicht eine umfassende NWK, sondern 

ein einfacheres Atomwaff enverbot 

auszuhandeln, zur Not auch gegen die 

Atomwaff enstaaten. 2012 richtete die 

UN-Generalversammlung eine off ene 

Arbeitsgruppe für multilaterale nukleare 

Abrüstungsverhandlungen ein, die 2015 

erneuert wurde. Am 23. Dezember 2016 

beschloss die UN-Generalversammlung, 

im Jahr 2017 eine Konferenz abzuhalten 

mit dem Ziel, einen Vertrag zum Verbot 

von Atomwaff en zu verhandeln.

Dann ging alles sehr schnell. Nach der 

ersten Verhandlungsrunde im März 2017 

wurde am 22. Mai ein Vertragsentwurf 

vorgelegt. In der zweiten Verhandlungs-

runde im Juni und Juli 2017 wurde der 

Vertrag in Rekordzeit fertig gestellt und 

am 7. Juli 2017 in New York mit großer 

Mehrheit angenommen.9 122 Staaten 

stimmten dem Vertrag zu, überwiegend 

Länder des Globalen Südens, darunter 

sechs G20-Mitgliedsländer (Argentinien, 

Brasilien, Indonesien, Mexiko, Saudi- 

Arabien und Südafrika), aber auch die 

westlich geprägten Staaten Irland, Liech-

tenstein, Malta, Moldawien, Neuseeland, 

»Vertrag über das Verbot von Kernwaff en« vom 7. Juli 2017

Präambel
 ● Verantwortung aller Staaten, eine globale humanitäre Kata-

strophe durch Kernwaff en zu verhindern.

 ● Sicherheit, Umweltsanierung, Ernährungssicherheit und 

Gesundheit für heutige und künftige Generationen.

 ● Hilfe für Opfer von Kernwaff en; Auswirkungen auf indige-

ne Völker.

 ● Bestehende Abkommen: humanitäres Völkerrecht, Nicht-

verbreitungsvertrag, Umfassender Teststoppvertrag, kernwaf-

fenfreie Zonen, Verifi kation von Nuklearversuchen, Kernener-

gie für friedliche Zwecke.

 ● Zukünftige Perspektiven: allgemeine und vollständige 

Abrüstung unter strenger und wirksamer internationaler Kon-

trolle; unumkehrbare, verifi zierbare und transparente Besei-

tigung von Kernwaff en; dauerhafter Frieden und nachhaltige 

Sicherheit; Beteiligung von Frauen und nichtstaatlichen 

Organisationen; Friedens- und Abrüstungserziehung; Aufklä-

rung über Folgen eines Kernwaff eneinsatzes.

 Zentrale Regelungen
 ● Umfassendes Verbot, Kernwaff en oder sonstige Kern-

sprengkörper zu entwickeln, zu erproben, zu erzeugen, her-

zustellen, auf andere Weise zu erwerben, zu besitzen oder zu 

lagern, einzusetzen oder ihren Einsatz anzudrohen.

 ● Verpfl ichtung, keine Kernwaff en oder die Verfügungsge-

walt darüber weiterzugeben, diese anzunehmen, jemanden 

dabei zu unterstützen oder ihre Stationierung, Aufstellung 

oder Dislozierung im eigenen Hoheitsgebiet zu gestatten.

 ● Vertragsstaaten im Besitz von Atomwaff en müssen deren 

Einsatzbereitschaft beenden und sie überprüfbar, zeitlich 

gebunden, transparent und unumkehrbar vernichten.

 ● Keine Unterstützung verbotener Handlungen und keine 

Beteiligung an Vorbereitungen für Einsatz, Entwicklung oder 

Herstellung von Atomwaff en.

Implementierung
 ● Meldungen über Besitz, Verfügungsgewalt und Kontrolle 

von Kernwaff en; Beseitigung und Konversion von Kernwaff e-

neinrichtungen.

 ● Sicherungsmaßnahmen der Internationalen Atomenergie-

organisation; umfassendes Sicherungsabkommen.

 ● Irreversible Beseitigung und Konversion kernwaff enrele-

vanter Einrichtungen; Vernichtung von Kernwaff enpotentia-

len in Vertragsstaaten, mit Zeitplan und Verifi zierung.

 ● Keine nicht-friedliche Abzweigung gemeldeten Kernmate-

rials; keine nicht gemeldeten Kernmaterialien oder nuklearen 

Tätigkeiten.

 ● Innerstaatliche Umsetzung, mit Verhängung von Strafen.

 ● Recht auf technische, materielle und fi nanzielle Hilfe ande-

rer Vertragsstaaten.

 ● Hilfe für Opfer von Kernwaff eneinsätzen oder -versuchen 

und Umweltsanierung kontaminierter Gebiete.

 ● Kosten für Verifi kation, Vernichtung und Umstellung von 

Kernwaff en-Einrichtungen liegen bei den betreff enden Ver-

tragsstaaten.

 ● Änderungen des Vertrags; Beilegung von Streitigkeiten 

durch Verhandlungen oder andere friedliche Mittel.

Weitere Schritte
 ● Der Vertrag wurde mit 122 Ja-Stimmen verabschiedet, 

liegt ab 20. September 2017 zur Unterzeichnung aus und tritt 

in Kraft nach Ratifi zierung durch fünfzig Staaten.

 ● Der Ratifi zierungsprozess bietet die Möglichkeit zu Debat-

ten in Parlamenten und die Einbindung in nationale Gesetze 

mit weiteren Maßnahmen (z.B. Verbot der Finanzierung von 

Atomwaff en oder Schutz von Whistleblowing).

 ● Erstes Treff en der Vertragsstaaten innerhalb eines Jahres 

nach Inkrafttreten des Vertrages und Folgetreff en alle zwei 

Jahre.

 ● Ermutigung von Nicht-Vertragsstaaten, die Implementie-

rung des Vertrages zu unterstützen und diesem beizutreten.

 ● Berichte und Entscheidungen auf Vertragsstaaten- und 

Überprüfungskonferenzen über Umsetzung und Erweiterung 

der Verpfl ichtungen (Zusatzprotokolle).

 ● Einrichtung einer internationalen Behörde zur Beseitigung, 

Konversion und Verifi kation von Kernwaff en.

Diese Zusammenstellung basiert auf der deutschen Version des 
Vertragstextes, siehe un.org/Depts/german/conf/a-conf-229-17-8.
pdf. Siehe auch icanw.de/neuigkeiten/faq-zur- verabschiedung-
der-vertrages.
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Österreich, San Marino, die Schweiz und 

der Vatikan. Die Niederlande stimmten 

dagegen, Singapur enthielt sich, nicht 

beteiligt waren alle Atomwaff enstaaten, 

die NATO-Verbündeten (mit Ausnah-

me der Niederlande) und Staaten unter 

dem Schutzschirm der USA (z.B. Japan, 

Südkorea, Australien). Die hier zum Aus-

druck kommende Koalition von Staaten 

ist bemerkenswert, ebenso die starke 

Beteiligung der Zivilgesellschaft.

Worum geht es in 
dem Abkommen?

Der Verbotsvertrag wurde vielfach als 

Durchbruch für die Ächtung und Stig-

matisierung von Atomwaff en gefeiert. 

Das Regelwerk sollte einfach und fl exibel 

sein, auf zukünftige Herausforderun-

gen reagieren und den Geltungsbereich 

schrittweise erweitern. Es soll den Druck 

auf die Atomwaff enstaaten erhöhen, ihre 

Abschreckungspolitik aufzugeben und 

abzurüsten.

Das Abkommen verbietet neben 

Herstellung, Einsatz, Besitz und Transfer 

die Einsatzandrohung sowie die Statio-

nierung von Atomwaff en eines anderen 

Staates im eigenen Hoheitsgebiet. Darü-

ber hinaus werden die Voraussetzungen 

geschaff en, um künftig auch Atomwaf-

fenstaaten einzubinden, mit Regelungen 

über deren Beitritt und ihre Abrüstungs-

verpfl ichtungen auf Null.

Neben den Verbotsvorschriften werden 

in dem Abkommen auch die Rahmenbe-

dingungen für ein Kontroll- und Verifi ka-

tionsregime festgelegt. Diese basieren auf 

Sicherungsvorkehrungen (Safeguards) der 

Internationalen Atomenergieorganisation 

(IAEO) gegen die militärische Nutzung 

der Kernenergie in Nicht-Atomwaff en-

staaten, die auf Atomwaff enstaaten aus-

geweitet werden können. Bemerkenswert 

ist, dass in dem Abkommen auch der 

bessere Schutz der Opfer von Atomwaf-

feneinsätzen und -tests angesprochen 

wird, mit konkreten Aufl agen zu Opfer-

hilfen und Umweltrehabilitation. Weitere 

Bestimmungen betreff en die Präambel, 

Meldepfl ichten, Kosten, internationale 

Konferenzen und mögliche Behörden, 

Streitschlichtung und Inkrafttreten (siehe 

die Zusammenstellung auf S. 48).

Die Unterzeichnung des Vertrages ist 

bei der UN-Vollversammlung ab dem 

20. September 2017 vorgesehen. Der 

Vertrag tritt 90 Tage, nachdem er durch 

50 Staaten ratifi ziert wurde, in Kraft. 

Auch wenn nur ein Teil der Staaten dem 

Vertrag bislang zugestimmt hat, ist er 

off en für weitere Staaten. Was fehlt sind 

Einschränkungen der Finanzierung von 

Atomwaff en und konkrete Abrüstungs- 

und Verifi zierungsmaßnahmen, ein-

schließlich des Schutzes von Whistleblo-

wer, die Vertragsverstöße melden.

Nukleares Wettrüsten 
und multiple Krisen

Wie schon vor zwei Jahrzehnten wird 

das Atomwaff enverbot auch jetzt 

durch etwa zwei Drittel aller Staaten 

unterstützt, allerdings ist keiner der 

Staaten am Verbotsvertrag beteiligt, die 

weiter auf nukleare Abschreckung set-

zen. Es gibt immer noch rund 15.000 

Atomwaff en, und es ist möglich, dass 

auf absehbare Zeit durch das Atom-

waff enverbot keine einzige Atomwaff e 

abgerüstet wird. Im Gegenteil ist nicht 

auszuschließen, dass sie in Krisen, Krie-

gen, Terroranschlägen oder aus Versehen 

zum Einsatz kommen. Auch nachdem 

der Verbotsvertrag in Kraft tritt, kann 

die Explosion einer Atomwaff e eine 

Großstadt auslöschen und hundert-

tausende Menschen töten, eine Region 

durch radioaktiven Fallout verseuchen 

und durch einen elektromagnetischen 

Puls elektronische Geräte großfl ächig 

ausschalten. Wenn nur ein Bruchteil 

aller Atomwaff en zum Einsatz kommt, 

könnte ein globaler nuklearer Winter 

das Klima, die Nahrungsmittelproduk-

tion und die Existenzgrundlage der 

Menschheit zerstören. Und auch ohne 

Atomkrieg bestehen große Risiken für 

Gesundheit und Umwelt durch die 

Atomwaff enentwicklung, die enge Ver-

fl echtung von ziviler und militärischer 

Atomenergie und die Verbreitung von 

Uran und Plutonium.10

Dabei waren die fünf etablierten 

Atomwaff enstaaten auch schon vor dem 

Verbotsvertrag aufgrund des Nichtver-

breitungsvertrages (NVV) und dem 

IGH-Rechtsgutachten verpfl ichtet, das 

nukleare Wettrüsten zu beenden und 

ihre Atomwaff en abzurüsten. Stattdessen 

forcieren sie es noch durch eine Aufrüs-

tung ihrer Atomwaff en, verknüpft mit 

der Rüstungsdynamik zwischen Rake-

ten, Raketenabwehr, Weltraumrüstung, 

Cyberwar, konventioneller Rüstung und 

Kleinwaff en. In einer hochexplosiven 

Weltlage gießen sie Öl ins Feuer und hei-

zen Krisen und Konfl ikte an, besonders 

in Nahost, Südasien und Ostasien sowie 

im neuen Ost-West-Konfl ikt zwischen 

Russland und dem Westen.

Eine erhebliche Verantwortung 

für diese Entwicklung tragen die 

NATO-Staaten, die sich hinter der hoch-

gerüsteten Nuklearmacht USA versam-

meln. Die NATO bleibt eine Institution 

aus der Hochzeit des Kalten Krieges, die 

maßgeblich zur heutigen vertrackten 

Weltlage beigetragen und die großen 

Chancen nach Ende des Kalten Krieges 

blockiert hat. Während US-Präsident 

Donald Trump danach strebt, das 

US-Atomwaff enarsenal zu vergrö-

ßern, und Abrüstung in Frage stellt, 
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halten die NATO-Verbündeten an der 

nuklearen Abschreckung fest und folgen 

seiner Auff orderung, ihre eigenen Rüs-

tungsprogramme auszubauen.

Auch die deutsche Bundesregierung 

setzt in enger Bündnistreue weiter auf 

nukleare Abschreckung und besteht 

auf der »nuklearen Teilhabe« durch 

die US-Atombomben auf der Bun-

deswehr-Basis Büchel in der Eifel. In 

bestimmten Kreisen wird gar ein eigener 

nuklearer Zugriff  Deutschlands in die 

Debatte geworfen, was dem deutschen 

Status als Nicht-Atomwaff enstaat im 

NVV widerspricht. Dass die Bundes-

regierung zusammen mit den Atom-

waff enstaaten die Verhandlungen über 

das Atomwaff enverbot boykottierte, ist 

enttäuschend, auch dass die Massenme-

dien das Ereignis weitgehend ignorierten. 

Damit haben die meisten europäischen 

Regierungen eine Chance verspielt, 

Europa als Friedensmacht zu profi lieren.

So verstärkt die EU noch ihre 

Abwärtsspirale, zwischen Trump und 

Putin, zwischen Brexit und Flücht-

lingskrise, zwischen Wirtschafts- und 

Klimakrise. Während die USA als 

unumschränkte Supermacht, die NATO 

als dominierendes Militärbündnis 

und der Westen als wirtschaftliches 

und politisches Erfolgsmodell unter 

Druck geraten, demonstriert der lange 

vernachlässigte Globale Süden mit sei-

nem Aufstand gegen die Atommächte, 

dass er mitreden will, gerade bei der 

Atomwaff enfrage. Es zeigt sich, dass die 

Vereinten Nationen in wichtigen Fragen 

handlungsfähig sind, Völkerrecht schaf-

fen und neue Koalitionen sich gegen 

den dominierenden Machtblock durch-

setzen können.

Hier deuten sich globale Machtver-

schiebungen und Lösungen an, die auf 

die Herausforderungen multipler Krisen 

durch multilaterale Zusammenarbeit 

reagieren. Das Pariser Klimaabkommen 

wie auch das Atomwaff enverbot sind 

wichtige Bausteine einer Welt ohne 

Atomwaff en und CO2-Emissionen, die 

durch Kooperation, Institutionen, die 

Stärke des Rechts und die Einbindung 

der Zivilgesellschaft geprägt ist.11

Bezeichnenderweise erfolgten die 

Verhandlungen über das Atomwaff enver-

bot unter der Präsidentschaft von Costa 

Rica, einem Entwicklungsland mit ver-

gleichsweise hohem Wohlstand, sozialpo-

litischen Maßnahmen und einer stabilen 

Demokratie, das keine Armee hat, fast 

seinen gesamten Strombedarf aus erneu-

erbaren Quellen deckt, den Ökotouris-

mus fördert und rund ein Viertel der 

Landesfl äche unter Naturschutz gestellt 

hat.12

Nukleare Abrüstung nach 
dem Verbotsvertrag

Wie weiter nach dem Verbotvertrag? Es 

ist klar, dass sich die atomwaff enfreie 

Welt ohne eine Mitwirkung der Nukle-

arwaff enstaaten nicht erreichen lässt. Der 

neue Vertrag schaff t zwar in den Unter-

zeichnerländern bindendes Völkerrecht 

und verknüpft die atomwaff enfreien 

Zonen der Erde innerhalb eines Abkom-

mens. Dies hat eine wichtige symbolische 

Bedeutung und gibt der Bewegung gegen 

Atomwaff en die Chance, bei jeder Gele-

genheit auf die umfassende Implemen-

tierung zu drängen. Solange die Atom-

waff enstaaten dieses Abkommen nicht 

anerkennen, sind sie daran jedoch nicht 

gebunden. Eine dominante Rolle spie-

len hier die USA und Russland, wobei 

andere Staaten wie Indien oder China 

sich zwar im Club der Atommächte wohl 

fühlen, aber Abrüstungsverhandlungen 

nicht ausschließen, wenn die anderen 

mitmachen.

Um eine atomwaff enfreie Welt zu 

erreichen, könnte das Atomwaff enver-

bot in weitere Rahmenverhandlungen 

für nukleare Abrüstung eingebettet 

werden, in denen das umfassende Ziel 

einer NWK mit weiteren konkreten 

Schritten verbunden wird.13 Ein solches 

Konzept wurde bereits vor 20 Jahren 

angedacht und könnte nun weiter 

umgesetzt werden, damit das Verbot 

von Atomwaff en durch ihre vollständige 

Beseitigung ergänzt werden kann. Tat-

sächlich konnte mit der Aushandlung 

des Atomwaff enverbots ein wesentliches 

Element einer NWK realisiert werden, 

und einige Elemente des Verbotsvertra-

ges fi nden sich bereits in der von Costa 

Rica unterstützten Modell-NWK von 

1997. Diese bietet viele Anregungen für 

weitere Schritte zur atomwaff enfreien 

Welt, die in einer umfassenden NWK 

zusammengeführt werden könnten, 

unter Mitwirkung der bislang nicht 

beteiligten Staaten.
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